
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/5/9 3Ob51/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1979

Norm

EO §99

EO §132

Rechtssatz

Ein Auftrag an die verp2ichtete Partei, die zur Zwangsverwaltung notwendigen Unterlagen dem Zwangsverwalter zu

übergeben bzw zur Einsicht vorzulegen, wird von der Rechtmittelbeschränkung des § 132 EO nicht betroffen.

Entscheidungstexte

3 Ob 51/79

Entscheidungstext OGH 09.05.1979 3 Ob 51/79
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